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 Bericht
 des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)
 gemäß §  96 der Geschäftsordnung

 zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
 – Drucksache 16/10296 –

 Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 3. März 2008 zwischen der
 Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in Deutschland
 – Körperschaft des öffentlichen Rechts – zur Änderung des Vertrages vom
 27. Januar 2003 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat
 der Juden in Deutschland – Körperschaft des öffentlichen Rechts –
 Bericht der Abgeordneten Bettina Hagedorn, Dr. Michael Luther, Jürgen Koppelin,
 Roland  Claus und Omid Nouripour
 Mit  dem  Vertrag  vom  27.  Januar  2003  zwischen  der  Bun-
 desrepublik  Deutschland  und  dem  Zentralrat  der  Juden  in
 Deutschland  –  Körperschaft  des  öffentlichen  Rechts  –  wurden
 die  Beziehungen  zum  Zentralrat  der  Juden  in  Deutschland,
 soweit  sie  in  der  Zuständigkeit  des  Bundes  liegen,  auf  eine
 vertragliche  Grundlage  gestellt.  Der  Vertrag  gewährt  dem
 Zentralrat  der  Juden  in  Deutschland  finanzielle  Unterstützung
 in Form einer jährlichen Staatsleistung.

 Mit  dem  Gesetzentwurf  sollen  die  gesetzlichen  Voraussetzun-
 gen für die Gewährung dieser Leistung geschaffen werden.

 Die  finanziellen  Auswirkungen  des  Gesetzentwurfs  stellen
 sich wie folgt dar:

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Laut  Vertragsbestimmung  in  Höhe  von  5  000  000  Euro  jährlich.

 Nach  fünf  Jahren  kann  eine  Anpassung  der  Leistung  erfolgen.

 2.  Vollzugsaufwand

 Kein Vollzugsaufwand.

 Sonstige Kosten

 Kosten  für  die  Wirtschaft  und  für  soziale  Sicherungssysteme
 entstehen  nicht.  Ebenso  ergeben  sich  keine  Auswirkungen  auf
 Einzelpreise, Preisniveau und Verbraucherpreisniveau.

 Bürokratiekosten

 Mit  dem  vorliegenden  Gesetzentwurf  werden  weder  für  die
 Wirtschaft  noch  für  die  Bürgerinnen/Bürger  und  die  Ver-
 waltung  Informationspflichten  neu  eingeführt,  geändert  oder
 aufgehoben.

 Der  Haushaltsausschuss  hält  den  Gesetzentwurf  einver-
 nehmlich  für  mit  der  Haushaltslage  des  Bundes  vereinbar.

 Die  Finanzplanung  des  Bundes  für  die  Folgejahre  ist  entspre-
 chend fortzuschreiben.

 Dieser  Bericht  beruht  auf  der  vom  federführenden  Innenaus-
 schuss vorgelegten Beschlussempfehlung.
 Berlin, den 15. Oktober 2008
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